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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2006/18/0315 E 8. November 2006 RS 1

Stammrechtssatz

Die Fremde verfügt über eine vorläu<ge Aufenthaltsberechtigung nach dem (damals geltenden) AsylG 1997, ihr

Asylverfahren (nach § 75 Abs 1 des AsylG 2005 ist dieses nach dem AsylG 1997 zu Ende zu führen) ist noch nicht

beendet. Angesichts dieser Berechtigung zum Aufenthalt nach vorigen asylgesetzlichen Bestimmungen ist das NAG

2005 nach dem klaren Wortlaut seines § 1 Abs 2 Z 1 nicht anzuwenden (Hinweis E 18.5.2006, 2006/18/0123).
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